
Bearbeitungsnr. des Verbands:

1. Antragsteller

2. Bezeichnung Maßnahme:

3. Ort der Maßnahme (PLZ)

4. Dauer: vom bis

5. Zahl der Teilnehmer/innen weiblich männlich

6. Zahl der Referenten/innen und verantwortlichen Mitarbeiter/innen weiblich männlich

7. Einnahmen 8. Ausgaben

a) Teilnehmergebühren a) Fahrtkosten

b) Sonstige Zuschüsse  von (nicht BTV): b) Verpfleg.-Übernachtungskosten

c) Raummieten

c) Sonstige Zuschüsse  von (nicht BTV): d) Honorare

e) notwendige Arbeits-u.Hilfsmittel

Summe der Einnahmen Summe der Ausgaben

9. Fehlbetrag ohne BTV-Zuschuss

Datum:

(Stand: 08.07.2011)

Vorsitzender:

Kontoinhaber:

Unterschrift/Stempel
Jugendvertreter:

Unterschrift/Stempel

Der Bayerische Oberste Rechnungshof, das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und der Bayerische 
Trachtenverband sind berechtigt, die Verwendung des Zuschusses an Ort und Stelle nachzuprüfen. Alle Unterlagen und Belege sind aus diesem 
Grund für mindestens 5 Jahre aufzubewahren!

Die Überweisung des Zuschusses soll erfolgen au
Konto-Nr.:

Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen im Bayerischen Trachtenverband e. V. aus
Haushaltsmitteln zur Förderung des Trachtenwesens der Bayerischen Staatsregierung

Bayerischer Trachtenverband e. V.

ANTRAG MAßNAHMENZUSCHUSS

Ein durch den Zuschuss nicht gedeckter Anteil des Fehlbetrages aus Eigenmitteln finanziert wird.

BLZ:

Geldinstitut:

(als Anlage zum Hauptantrag zur Förderung 
der Jugendarbeit im Bayer. Trachtenverband e.V.)

Die aufgeführtenAusgaben sind tatsächlich unmittelbar für diese Maßnahme entstanden, durch Belege nachgewiesenund es wurden keine weiteren
Einnahmen erzielt. Nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen wurden abgesetzt
Die Zuwendung wird ausschließlich zur Erfüllung des Zuwendungszwecks laut den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Bayer.
Trachtenverband e.V. verwendet. Alle in Richtlinien und Verfahrens- und Verwaltungsvorschriften enthaltenen Bestimmungen und genannten
Bedingungen und Auflagen sind bekannt und werden eingehalten. Dem Unterzeichner ist bekannt, dass die Zuwendung im Falle ihrer
zweckwidrigen Verwendung der Rückforderung und Verzinsung unterliegt.


